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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 10 

~973IA.B. 
zu -f'8§9 jJ. 
Präs. am .. 1 .. 6 __ .MA1.J975 

Auf die Anfrage der AbgoDiplo-Ingo Hanreich und Geno vom 
200März 1975, Nro1999/J, betre Familienlastenausgleich, be­
ehre ich mich mitzuteilen: 

1.. Auf Grund der Bestimmungen des § 30a Abs.. 1bz\'T .. Abs 0 2 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in Verbindung mit 
§ 30 c legocito darf Schulfahrtbeihilfe nur für die Fahrten 
zwischen vlohnung und Schule und nicht auch für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätteg~währt werden. Der Grund 
dafür, daß für Lehrlinge für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte keine Schulfahrtbeihilfe vorgesehen ist, ist 
offenbar der, daß die Fahrten zur Arbeitsstätte mit jenen Ver­
pflichtungen zusammenhängen, die dem Lehrling in Ansehung des 
eingegangenen Dienstverhältnisses erwachsen und aus dem ihm 
auch eine entsprechende Entschädigungzufließte 

2. Eine Novellierung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
in dem Sinn, daß i~ Hinkunft für Lehrlinge Schulfahrtbeihilfe 
auch für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gewährt . 
wird, halte ich nicht für begründet .. zumal dies zu einer weiteren 
unterschiedlichen Behandlung zwischen Lehrlingen und den Kindern 
führen würde, die zwar ebenfalls für einen Beruf ausgebildet wer ... 
den, deren Berufsausbildung aber nicht in einschlägigen Rechts­
vorschriften geregelt ist. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf § 5 Abs. 1 lit.b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 
wonach die Entschädigungen aus einem gesetzlich anerkannten 
Lehrverhältnis einen Anspruch auf Familienbeihilfe ohne Rück­
sicht auf die Höhe dieser Entschädigungen nicht ausschließen. 
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